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ZUR BERUFLICHEN ÜBERFREMDUNG
DER SCHWEIZ

Wohl kaum ein Staatswesen ist durch den steten Zustrom
von Ausländern dermaßen in seiner Existenz bedroht, wie die
Schweiz. Die Gefahr ist dabei um so sicherer und
schwerwiegender, als sie langsam und stetig wächst und jahrzehntelang
nichts oder wenig getan wurde, um ihr vorzubeugen oder doch
deren Folgen zu mildern.

Der Prozentsatz der Ausländer betrug in unsern Nachbarstaaten,

nach Friedensziffern gerechnet, in Deutschland 1,7%,
in Belgien 3,1%, m Frankreich 2,7%, in Italien 2% und in
Österreich 2,1%. Diese Angaben dürften jetzt eine kleine
Änderung erfahren haben, doch keineswegs in dem Maße, dass

damit irgendwie die Uberfremdungsziffer der Schweiz erreicht
werden könnte. Diese betrug im Jahre:

Selbst der durch den Weltkrieg bewirkte Rückgang der
allgemeinen Überfremdung von 14,7 auf 10,4% stellt noch keineswegs

ein einigermaßen erträgliches Verhältnis dar. Noch jetzt
ist, grob genommen, jeder zehnte Einwohner ein Ausländer,
wobei noch angenommen werden darf, dass die Volkszählung
von 1920, auf der die folgenden Angaben z. T. basieren, bereits
überholt ist.

Von den 402,385 Ausländern im Jahre 1920 sind rund die
Hälfte (198,542) Erwerbende. Von diesen wiederum entfällt der
Hauptteil auf Arbeiter und Hilfsarbeiter (58%). Groß ist der
Anteil der Selbständigen (Geschäftsinhaber) mit rund 22°/o,
gleichzeitig wird damit der Grundstein zu weiterem
ausländischen Zuzug gelegt, da der ausländische Arbeitgeber eher
geneigt ist bei Bedarf Landsleute semer eigenen Herkunft
einzustellen. Beamte und Angestellte sind mit 14% immer noch
stark genug vertreten und schon bei den Lehrlingen aller Art
erreicht die Überfremdung 5%.

1850: 2,9%
1860: 4,6%
1870: 5,7%
1880: 7,4%

1888: 7,9%
1900: 11,6%
1910: 14,7%
1920: 10,4%
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VLIî
v^oßl Icaum ein Ztaatswesen ist durcß den steten Zustrom

von Ausländern dermalen in seiner ßixisten? ßedroßt, wie die
Lcßwei^. Die delaßr ist daßei um so sicherer und schwer-
wiegender, als sie langsam und stetig wäcßst und jaßr^eßntelang
nicßts oder wenig getan wurde, urn ißr vor^ußeugen oder docß
deren folgen ^u mildern.

Der?ro?entsat? der Ausländer ßetrug in unsern ßlacßßar-
Staaten, nacß Friedens?dlern gerecßnet, in Deutseßland l>7/(,>
in öelgien 3,1/°> in ßranßreicß 2,7/°, in Italien 23° und in
Dsterreiclr 2,1'/,. Diese Angaßen dürlten jet^t eine kleine An-
derung erlaßren ßaßen, docß keineswegs in dem IVlaße, dass

damit irgendwie die Dßerlremdungs^iller der Zcßwei? erreicßt
werden könnte. Diese betrug im ^aßre:

8elßst der durcß den Weltkrieg ßewirkte Rückgang der all-
gemeinen Dßerlremdung von 14,7 aul lO.d'/, stellt nocß keineswegs

ein einigermaßen erträgliclies Verliältnis dar. IXlocß ^et^t
ist, groß genommen, jeder reimte ßiinwoßner em Ausländer,
woßei nocß angenommen werden clarl, dass die Volks^äßlung
von 1920, aul der die folgenden Angaßen "ß. ßasieren, ßereits
üßerßolt ist.

Von den 402,385 Ausländern im ^aßre 1920 sind rund die
Dällte (198,542) Urwerßende. Von diesen wiederum entläßt der
Idauptteil aul Arßeiter und Dillsarßeiter (58'/,). (^roß ist der
Anteil der Lelßständigen (Oescßältsinßaßer) mit rund 22 "/o,
gleicß^eitig wird damit der (Grundstein ^u weiterem auslän-
discßen ^u^ug gelegt, da der ausländiscße Arßeitgeßer eßer
geneigt ist ßei öedarl Dandsleute seiner eigenen lderßunlt em-
Zustellen, löeamte und Angestellte sind mit 14'/, immer nocß
stark genug vertreten und scßon ßei den Deßrlingen aller Art
erreicßt die Dßerlremdung 5'/,.

1850: 2.9°/°
1860: 4.6°/,
1870: 5.7°/,
1880: 7.4°/°

1888: 7.9°/.
1900: 11,6°/°
1910: 14,7°/.
1920: 10,4°/.
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Durch die Tätigkeit der eidgenössischen Fremdenpohzei
wurden in den Jahren 1921/23 rund 8500 Niederlassungen an
Ausländer verweigert. Dem steht aber eine Bewilligungsgewährung

für 33,653 Personen gegenüber, ohne Einbezug der
beträchtlichen Saisoneinreise. Abgesehen davon, dass der
Zuwachs an ausländischen Dienstboten von jeher bedeutend war,
wandten sich die neu zugewanderten Kräfte hauptsächlich
folgenden Erwerbszweigen zu:

1921 : Baugewerbe.
1922: Baugewerbe, Textilindustrie, Handel.
1923: Baugewerbe, Textilindustrie, Bekleidungs- und Rei¬

nigungsgewerbe.

Bei der näheren Untersuchung über die Überfremdung der
einzelnen Berufe, die den Ausgangspunkt jeder Gesundungsaktion

bilden muss, erweist sich wieder einmal der alte Spruch
als zu Recht bestehend, dass ein Übel das andere nach sich

890

Durck 8ie "kätiZkeit 8er ei8Fenö88iscken Lrem8enpolixei
wur8en in 8en 3^kren 192l/23 run8 8500 I^Iie8erla88unten an
>Xu8län8er verweiZert. Dein 8tekt sker eine LevviIIiFuNFs-
FewäkrunZ lür 33,653 Lersonen ZeFenuker, okne Linke^uZ 8er
keträcktlicken LaÌ8oneinreÌ8e. /^KZeseken 8avon, 8a88 8er ^u-
wack8 an auslän8iscken Dien8tkoten von jeker Ke8euten8 war,
wan8ten gick 8ie neu 2uZewan8erten KräLe kauptgäcklick lol-
Fen8en Lrwerks^weiFen xu:

19^l: LauZewerke.
1932 : LauZewerke, "Kextilin8u8trie, Dsn8el.
!923: Läutewerke, "Kextilin8u8trie, LekIei8unZ8- un8 Lei-

nitunFsZewerke.

Lei 8er näkeren Dnter8uckunF uker 8ie Dkerlrem8unF 8er
einzelnen Lerr8e, 8ie 8en ^u8FanF8punkt ^e8er (3e8un8unF8-
aktion Kil8en rnu88, erweÌ8t 8ick wie8er einmal 8er alte Lpruck
al8 ^u Leckt Ke8teken8, 8a88 ein Dkel 8a8 an8ere nack 8Ìck
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ziehe, denn der Zustrom gilt gerade denjenigen Berufen, die
ohnehin schon an wesentlicher Überfremdung zu leiden haben.

Von den 74,409 Arbeitern und Hilfsarbeitern des
Baugewerbes sind 27% Ausländer. Doch erhöht sich dieser Prozentsatz

noch für einzelne Berufe um wesentliches. Die Quote
beträgt für Steinmetzen und Steinbearbeiter 44%, für Maurer und
Bauhandlanger 37%, für Gruben- und Tunnelarbeiter ebenfalls

37%, für Gipser und Stukkateure 32%, für Glaser 25%,
für Maler und Lackierer 21 %, für Hafner und Ofensetzer 19%
usw.

In der Textilindustrie weisen Spinnerinnen und Zwirnerinnen
19% Überfremdung auf; Wircker und Stricker 15%, Färber
und Drucker 13%, Wirkerinnen und Strickerinnen 11% usw.

Im ferneren sind die folgenden Berufsarten besonders
hervorzuheben und deren Überfremdung zu erwähnen: Buch-
bmdereiarbeiter 16%, Buchdrucker: Handsetzer 17%,
Maschinensetzer 15%. Auch der verhältnismäßig noch junge Beruf
des Chauffeurs ist bereits zu 13% überfremdet; ferner: Coif-
feure 30%, Coiffeusen 27%, Dienstmädchen 28%, Drechsler
16%, Einlegerinnen 17%, Gärtner 14%, Former
(Metallindustrie) 16%, Köche 16%, Köchinnen 29%, Küfer und
Kübler 14%, Kupferschmiede 23%, Kürschner 40%,
Lithographen und Kupferstecher 18%, Messerschmiede 17%,
Modistinnen 20%, Müller 16%, Näherinnen 15%, Orgelbauer
33%, Photographen 23%, weibliche gar 30%, Schneider 26%,
Schreiner 17%, Schuhmacher 22%, Spengler 18%, Tapezierer
17%, Zahnärzte und Zahntechniker 13%. Die Reihe ließe sich
leider noch vermehren, doch dürfte schon diese Aufzählung
ausreichen, um einen Begriff der Überfremdung in den einzelnen

Berufen zu vermitteln; eine Überfremdung, die den ohnehin
hohen Landesdurchschnitt von 10,4% oft bis zum vierfachen
übersteigt.

Die Gründe der zahlreichen Zuwanderung ausländischer
Berufsleute sind mannigfacher Natur. Der im Verhältnis zu
den Nachbarstaaten höhere standard of life der Schweiz mag
seine Anziehungskraft auf viele ausgeübt haben. Em Hauptgrund,

der die Zuwanderung so vieler ausländischer Berufstätigen

überhaupt ermöglicht, hegt in der falschen Einstellung
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?iel»e, denn der Zustrom gilt gerade denjenigen Lerulen, die
ohnehin schon an wesentlicher Dherlremdung?u leiden hshen.

Von den 74,409 Erheitern uncl Dillsarheitern cles Lau-
gewerhes sind 77/<, Ausländer. Doch erhöht sich dieser Lro^ent-
sat^ noch lür einzelne Lerule urn wesentliches. Die ()uote he-
trägt lür Lteinmetxen uncl Zteinhearheiter 44Xo, lür IVlaurer uncl
Lauhsndlanger 37'X», lür (Truhen- uncl d^unnelarheiter ehen-
lalls 37*X>, lür (Gipser uncl Ltulclcateure 373v, lür (-laser 753c>,

lür dialer uncl Daclcierer 71 'X», lür Idslner uncl Dlenset^er l9^>
usw.

In <ler "hextilinilustrie weisen Spinnerinnen uncl ^wirnerinnen
19°/g Dherlremdung aul; V7irclcer uncl Ltriclcer I5^X>, Lärher
uncl Druclcer 13/^, V7irlcerinnen uncl Ltriclcerinnen ll'X, usw.

Im lerneren sincl clie lolgenden Lerulsarten hesonclers her-
vor^uhehen uncl cleren Dherlremdung ?u erwähnen: Luch-
hmclereiarheiter 16/c>, Luchdruclcer: hlanclsàer 17/^, lVla-
schinensàer l)3c>- c^uch cler verhältnismäßig noch junge Lerul
cles dhaulleurs ist hereits ?u 133X üherlremdet; lerner: Loil-
leure 30 "X>, (ioilleusen 773c>, Dienstmäclchen 78'X,, Drechsler
l6Xc>. Liniegerinnen l73c>. (lärtner 14'X», Lormer (lVIetall-
inclustrie) lh'X». Köche IH'X,. Köchinnen 793o, Küler uncl
Kühler 14'X,, Kuplerschmiede 73^X>> Kürschner 40'X>, Litho-
graphen uncl Kuplerstecher lO'X,. lVlesserschmiede l7'X>.
hdodistinnen 703c>, hdüller lh'X», Näherinnen D'X,, Drgelhauer
33^X>, Photographen 73/^>, weihliche Zar 303^, Lchneider 76/^,.
Lchreiner l73o, Schuhmacher 77/^, Lpengler l h'X», "hape?ierer
l 73X, ^ahnârà uncl Zahntechniker 13^X>. Die Leihe ließe sich
leicler noch vermehren, cloch clürlte schon cliese ^uLählung
ausreichen, um einen Legrill cler Dherlremdung in clen einzelnen

Lerulen ?u vermitteln; eine Dherlremdung, clie clen ohnehin
hohen Landesdurchschnitt von l0.43c> c»lt his ?um vierlachen
ühersteigt.

Die Orüncle cler Zahlreichen Zuwanderung ausländischer
Lerulsleute sincl manniglacher Llatur. Der im Verhältnis ?u
clen hlachharstaaten höhere stanclarcl ol lile cler Lchwei? mag
seine /Xn^iehungslcralt aul viele ausgeüht hahen. Lin llaupt-
gründ, cler clie Zuwanderung so vieler ausländischer Leruls-
tätigen üherhaupt ermöglicht, liegt in der lalschen Einstellung
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der schweizerischen Bevölkerung zu einer Reihe von achtbaren
Berufen. Der Schneiderberuf gilt vielfach und zu Unrecht als
Beruf für körperlich Zurückgebliebene. Der Coiffeurberuf und
gar die Berufe des Baugewerbes werden den Ausländern
überlassen. Es sind jedoch vorwiegend Berufe mit schwerer körperlicher

Arbeit, die gemieden werden und deshalb ungenügenden
Nachwuchs aufzuweisen haben. Dafür werden dann bei der
Berufswahl die sogenannten „besseren "Berufe und besonders
die Modeberufe bevorzugt. Eine Umfrage bei den im Jahre 1923
im Kanton Baselstadt der Schulpflicht entwachsenden Kindern
zeigte, dass rund 40% kaufmännische Berufe und 16% freie
Berufe zu ergreifen wünschten. Zum Baugewerbe meldeten sich

nur 4,8%. Der unverhältnismäßig starke Zudrang zum
Hochschulstudium ist allseitig bekannt.

Durch gesetzliche Maßnahmen soll die bisher vernachlässigte

Assimilierung der Ausländer nachgeholt und damit eine
eigentliche Fremdenpolitik eingeleitet werden. Auch wird das
Verbot der Ausübung bestimmter Berufsarten durch Ausländer
ins Auge gefasst (Hausiergewerbe, Auswanderungsagenturen,
verantwortliche Journalisten und Besitzer von Zeitungen, Berufe,
deren Ausübung an das erfolgreiche Bestehen eines
Staatsexamens geknüpft ist). Mit Ausnahme des Apothekerberufes
ist die Überfremdung in den durch solche besondere
Maßnahmen zu schützenden Berufen, weniger stark, als in den
eingangs erwähnten Berufen.

Apotheker 27%
Hausierhandel 19%

Auswanderungsagenturen 18%
Journalisten 17%
Chemiker 16%
Zahnärzte und Zahntechniker 12%
Bauunternehmer, Architekten
Zivilingenieure, Geometer etc. 11 %
Ärzte 9%
Professoren und Lehrpersonal 9%
Tierärzte 0,7%

892

der schweizerischen Levölherung ^u einer Leihe von achtharen
Lernten. Der Lclmeiderherut gilt vieltach und ?u Dnrecht sis
Lerut tür körperlich ^urüclcgehliehene. Der Loitteurherut und
Zar die Lernte des öaugewerhes werden den Ausländern üher-
lassen. Ls sind jedoch vorwiegend Lernte mit schwerer lcörper-
licher ^rheit, die gemieden werden und deslralh ungenügenden
Nachwuchs aut^uweisen hahen. Datür werden dann hei der
Lerutswalil die sogenannten ,,Hesseren "Lerute und hesonders
die lVlodeherute t>evor^ugt. Line Dmtrage hei den im Jahre 1923
im Kanton Laselstadt der Lchulptlicht entwachsenden Kindern
Zeigte, dass rund 40°X> lcautmännische Lerute und 16^ treie
Lerute ?u ergreiten wünschten, ^um Laugewerhe meldeten sich

nur Der unverhältnismäßig starlie Xudrang ?um Lloch-
schulstudium ist allseitig helcannt.

Durch gesetzliche IVlaßnahmen soll die hisher vernachlässigte

i^ssimilierung der Ausländer nachgeholt und damit eine
eigentliche Lremdenpolitilc eingeleitet werden. >^uch wird das
Verhot der àsûhung hestimmter Lerutsarten durch Ausländer
ins /^uge getasst (ldausiergewerhe, ^uswanderungssgenturen,
verantwortliche Journalisten und Lesit^er von Leitungen, Lerute,
deren ^usühung an das ertolgreiclre Lestehen eines Ltaats-
examens gelcnüptt ist). IVlit Ausnahme des >Xpothelcerherutes
ist die Dhertremdung in den durch solche hesondere lVIaß-
nahmen ?u schützenden Leruten, weniger starlc, als in den
eingangs erwähnten Leruten.

i^pothelcer 27^,
ldausierhandel l9/^>

^uswanderungsagenturen 18/^
Journalisten l7^>
Lhemilcer I6/o
^ahnârà und Zahntechniker l2/^
Lauunternehmer, Architekten
Ävilingenieure, (Geometer etc. l l 'X,

j^r^te 9^
Lrotessoren und Lehrpersonal 9^c>

1"ieràte 0,7*X»

892



Verschiedene ausländische Staaten machen die
Berufsausübung von einer besonderen behördlichen Erlaubnis
abhängig. So Frankreich (Identitätskarte), England
(Arbeitsbewilligung).

Alle diese gesetzlichen Maßnahmen sind zweifelsohne, im
Hinblick auf den hohen Grad der Überfremdung gerechtfertigt.
Sie vermögen jedoch lediglich das Übel zu mildem, nicht aber
zu beseitigen. Es muss darnach getrachtet werden, den
überfremdeten Berufen ausreichenden und qualitativ tüchtigen
inländischen Nachwuchs zu verschaffen. Gleichzeitig müssen die
Verhältnisse in Berufen, die auch infolge anderer Gründe
(ungünstige Arbeitsbedingungen usw.) gemieden sind, gebessert
werden. Eine Aufgabe, die weniger in den Aufgabenkreis der
Behörden, als in denjenigen der Berufsangehörigen selbst fällt.
So dürfte die starke Überfremdung im Hausdienstberufe nicht
nur einer Unterschätzung der Hausarbeit, sondern auch dem
Vorhandensein ungünstiger Arbeitsbedingungen entspringen.

Für die Zuweisung der Schulentlassenen in geeignete Berufe,
und zwar geeignet sowohl nach privatwirtschafthcher als auch
nach volkswirtschaftlicher Hinsicht, kann weder den Eltern,
noch viel weniger den Kindern selbst ausreichender Uberblick
über das gesamte Berufsleben zugemutet werden. Um so mehr
ist es demnach Aufgabe besonders dazu geeigneter Stellen, in
Fragen der Berufswahl auf Wunsch Rat und Auskunft zu
erteilen. Pflicht der Eltern jedoch muss es sein, die Berufsberatung
vor dem wichtigen Schritt der Berufswahl eines Kmdes in
Anspruch zu nehmen.

Gesetzliche Maßnahmen zur Assimilierung der Ausländer
und planmäßige Berufsberatung zur zweckmäßigen Zuweisung
des Nachwuchses sind die Wege zur wirksamen Verminderung
der beruflichen Überfremdung.

MAX SENGER.
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Verschiedene Ausländische Btaaten machen die Berufs-
ausübung von einer besonderen behördlichen Erlaubnis ah-
bängig. 80 hranlcreicb (Identitätsharte), Bngland (/Xrbeits-
bewilligung).

>^lle diese gesetzlichen lVlaßnahmen sind Zweifelsohne, irn
hfinblicb auf den hohen (ürad der ^Überfremdung gerechtfertigt.
8ie vermögen jedoch lediglich das hübe! ^u mildern, nicht aber
?u beseitigen. his muss darnach getrachtet werden, den
überfremdeten berufen ausreichenden und qualitativ tüchtigen in-
/ändisc/ien Nachwuchs ?u verschaffen. (Gleichzeitig müssen die
Verhältnisse in Berufen, die auch infolge anderer (Gründe (un-
günstige Arbeitsbedingungen usw.) gemieden sind, gebessert
werden. Bine Aufgabe, die weniger in den /^ufgabenbreis der
Behörden, als in denjenigen der Berufssngehörigen selbst fällt.
80 dürfte die starbe Überfremdung im Idausdienstberufe nicht
nur einer lünterschätxung der ldausarbeit, sondern auch dem
Vorhandensein ungünstiger Arbeitsbedingungen entspringen.

bur die Zuweisung der Zcbulentlassenen in geeignete Berufe,
und ?war geeignet sowohl nach privatwirtschaltlicher als auch
nach volkswirtschaftlicher Idinsicht, bann weder den Hütern,
noch viel weniger den Kindern selbst ausreichender hüberblich
über das gesamte Berufsleben Zugemutet werden. lüm so mebr
ist es demnach Aufgabe besonders da?u geeigneter Btellen, in
Brägen der Berufswahl auf Wunsch Bat und >XusIcunft ?u er-
teilen. Bflicht der Hütern jedoch muss es sein, die Berufsberatung
vor dem wichtigen 8cbritt der Berufswahl eines Kindes in
Anspruch ?u nehmen.

(Gesetzliche lVlaßnabmen ^ur ^ssimilierung der Ausländer
und planmäßige Berufsberatung ?ur Zweckmäßigen Zuweisung
des Nachwuchses sind die ^Vege ?ur wirksamen Verminderung
der beruflichen ^Überfremdung.

IVl^X
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